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8. SGB IV Änderungsgesetz 

Das SGB IV beinhaltet gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherungen. 

Mit dem 8. Änderungsgesetz, dass das Bundeskabinett gestern beschlossen 

hat, ändern sich zum Beispiel die Hinzuverdienstmöglichkeiten für Personen, 

die vorzeitig in den Altersruhestand eintreten. 

Die entsprechenden Dokumente sind beigefügt. Das Gesetz tritt erst in Kraft, 

wenn der Bundestag am 9. September zugestimmt hat. 

 

 


